Schulordnung der Erna-de-Vries Schule 
Grund- und Oberschule Lathen
-in Bearbeit
I. Grundsätzlicher Teil

1) Unsere Schule ist ein Ort, an dem wir zusammen lernen und arbeiten. Daher müssen wir alle die Regeln und Gesetze beachten, um ein reibungsloses Miteinander zu ermöglichen.
Unser Umgang ist respektvoll und wertschätzend, freundlich und hilfsbereit.
2) Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ordnung sowie vollständige Arbeitsmaterialien sind die Grundlage unseres gemeinsamen Lernens und Arbeitens in der Schule.
3) Wir lehnen grundsätzlich jegliche Form von Gewalt – ob nun physisch, psychisch oder sachlich, ab. Für Schäden haften die Eltern, es besteht kein Versicherungsschutz seitens der Schule. 

II. Allgemeiner Teil
Ankunft in der Schule / Schulende:
1) Das Schulgebäude wird nach dem ersten Klingelzeichen betreten.                                                                                    Bei regnerischem/schlechtem Wetter gilt folgende Regelung vor dem ersten Klingelzeichen: 

a) Grundschule: Die Schüler/innen halten sich im Klassenzimmer auf.

b) Oberschule: Die Schüler/innen halten sich im Bereich der Klassenräume und in den Klassenräumen auf.  

2) Fahrräder und Mofas werden ordnungsgemäß verschlossen in den dafür vorgesehenen Bereichen abgestellt. Auf dem Schulhof gilt ein Fahrverbot (Fahrräder, Roller, Mofa, etc.)
4) Beim Ein- und Aussteigen aus den Bussen wird nicht gedrängelt. Es wird Sicherheitsabstand zu den heran-/abfahrenden Bussen eingehalten.

5) Die „Kiss + Ride“-Zone bzw. die Parkbucht straßenseitig und der Wendekreisel Heidswiemoor werden aus Gründen der Sicherheit ausschließlich zum Hinbringen und Abholen der Schüler/innen mit dem Auto genutzt.
In der Pause und auf dem Schulhof:

1) In den kleinen Pausen werden die Klassen grundsätzlich nicht verlassen. Die 5 -Minuten- Pausen dienen nur dem Raumwechsel und dem Toilettenbesuch. Zu Beginn der großen Pausen verlassen die Schüler/innen die Unterrichtsräume. Die Lehrperson verlässt als Letzter den Raum. Die Schüler/innen halten sich auf dem ihnen zugewiesenen Schulhof auf. Das Schulgelände wird in den Pausen nicht verlassen. Der Parkplatz und die Fahrradständer sind nicht Teil des Schulhofes. Wer diese Bereiche während der Pause betritt, ist nicht versichert. 

2) Gibt es einen Raumwechsel, so nehmen die Schüler/innen die benötigten Materialien mit in die Pause.

3) In den Regenpausen halten sich alle Schüler/innen der Oberschule in den angegebenen Bereichen auf. Die Grundschulklassen verbringen die Regenpausen im Klassenraum.
4) Das Schulgelände muss nach Ende des Unterrichts verlassen werden. Während der Mittagspause darf das Schulgelände nur mit einer Genehmigung verlassen werden. Bei Verstößen besteht kein Versicherungsschutz. Hier sind auch die Bestimmungen für die Ganztagsschule/Ganztagsbetreuung zu beachten.

5) Der Schulhof wird durch den eingeteilten Schulhofdienst gereinigt. 
In der Schule und in den Klassen:

1) Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen und jede Lehrkraft hat das Recht ungestört lehren zu können. 
2) Hausaufgaben dienen der Festigung der Lerninhalte und sind vollständig und zuverlässig anzufertigen.
3) Wir erwarten eine ordnungsgemäße und saubere Kleidung und eine angemessene Körperhygiene.
4) Die Toilettenanlagen sind sachgemäß zu benutzen und sauber und ohne Zerstörungen zu hinterlassen. Übergriffe jeglicher Art (z.B. Intimsphäre/Rauch) sind verboten. Zuwiderhandlungen kommen ggf. zur Anzeige und werden u.U. auch mit dem Verweis von der Schule sanktioniert.
5) In der Schule ist die private Nutzung des Handys untersagt.  

6) Die Veröffentlichung von Bildern, Video- und Tondokumenten aus dem Schulbereich (Unterricht, interne Feiern, Klassenfahrten, Schulfeste, usw.) ist ohne Einwilligung der Beteiligten nicht gestattet (siehe § 22 Kunsturhebergesetz/Datenschutz).

7) Fluchtwege sind zu nutzen und Anweisungen der Lehrkraft sind Folge zu leisten.
8) Der/Die Klassensprecher/in oder/und sein/ihre Vertreter/in ist/sind dafür verantwortlich, dass der Schulleiter, Konrektor oder eine andere Lehrperson benachrichtigt wird, wenn die Klasse zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrperson sein sollte.

9) Mäntel, Jacken etc. sind an die Garderobe der jeweiligen Klassen zu hängen. Geldbeträge und Wertgegenstände sind immer mit in die Klassen zu nehmen, da die Schule bei Verlust dafür keine Haftung übernimmt. Hier sind auch die besonderen Bestimmungen für den Sportunterricht und den Hauswirtschaftsunterricht zu beachten.

10) Das Essen während des Unterrichts ist nicht erlaubt. Ob während des Unterrichts getrunken werden darf, liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrperson. 
III. Besonderer Teil:

1) Das Fehlen eines/r Schülers/in muss von den Eltern oder Erziehungsberechtigten vom 1. Tag an entschuldigt werden (Anruf im Schulbüro 05933-93030). Eine schriftliche Entschuldigung erfolgt durch die Erziehungsberechtigten nach spätestens drei Tagen. Bei längerer oder immer wiederkehrender Erkrankung ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Schule macht nach Sachlage von einer Meldung beim Ordnungsamt und/oder Jugendamt Gebrauch.  Schüler/innen können von dem/der Klassenlehrer/in für einzelne Stunden bzw. einen Tag vom Unterricht befreit werden. Über weitere Unterrichtsbefreiungen entscheidet der Schulleiter. Die Unterrichtsbefreiung muss von den Eltern schriftlich beantragt werden.
2) Muss ein Schüler/eine Schülerin aus besonderen Gründen die Schule vorzeitig verlassen, so ist zunächst eine offizielle Abmeldung bei dem/der Klassenlehrer/in erforderlich. Falls der/die Klassenlehrer/in nicht erreichbar ist, so kann die Abmeldung über den/die Fachlehrer/in erfolgen. Der Schüler/die Schülerin muss unmittelbar von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 
3) Das Mitführen, der Gebrauch und der Verkauf von Rauchwaren, Drogen und alkoholischer sowie stimulierender Getränke und Substanzen sind in der Schule, auf dem Schulgelände und bei Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes grundsätzlich verboten.

4) Waffen, andere gefährliche Gegenstände oder Stoffe (z.B. Messer, Pusterohre, Knallkörper, Schleuder, Laserpointer, Gase oder Ähnliches) dürfen nicht mit zur Schule gebracht werden.

          IV. Maßnahmen bei Verstößen gegen die Schulordnung:

Ein/e Schüler/in, der/die sich nicht an die Regeln hält, muss – je nach Schwere und Häufigkeit des Verstoßes – mit folgenden Sanktionen (Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) rechnen:
1. Mündliche Ermahnung

2. Schriftliche Verwarnung / Mitteilung an die Eltern

3. Bearbeitung zusätzlicher Aufgaben, die zur Nachbereitung von versäumtem Unterrichtsstoff oder zum Reflektieren über den Regelverstoß dienen sollen.

4. Heranziehung zu zusätzlichen Arbeiten für die Allgemeinheit in der Schule.

5. Ausschluss von zusätzlichen Schulveranstaltungen (Klassenfahrten, Unterrichtsgänge, etc.)

6. Unterrichtsausschluss für den Rest des Tages: Erziehungsberechtigte müssen ihre Kinder dann sofort von der Schule abholen.
7. Klassenkonferenz: evtl. Unterrichtsausschluss über einen längeren Zeitraum

8. Weitere Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Schulverweis.
Bei Vorfällen in der Schule, die einen Straftatbestand erfüllen, wird die Polizei benachrichtigt.

Schülern/innen, die gegen die Regeln verstoßen, bieten wir Hilfen wie Gespräche mit den Beratungslehrkräften, Schulpsychologen oder Sozialpädagogen an. Eltern können an diesen Gesprächen teilnehmen.

Diese Schulordnung wird zu Beginn jeden Schuljahres durch die Klassenlehrer/- innen bekannt gegeben und besprochen.
durch Konferenzbeschluss vom 19.03.2025 in Kraft gesetzt
